
Petitionsrecht ist 
Grundrecht

Geschichte der Petitionen 

Ursprung in der Antike
Im antiken Rom hatte der Bürger das Recht, mit Problemen 
an die obersten Vertreter des Staates heranzutreten. Die-
ses Verfahren nannte sich „supplicum“ (demütige Bitte). 
Bis zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation blieb 
das Verfahren unverändert. Im 16. Jahrhundert wurde 
im „Ständischen Reichstag“ ein Supplikationsaussschuss 
eingerichtet, Friedrich Wilhelm II. perfektionierte im 18. 
Jahrhundert das Supplikenwesen. Jeder Bittsteller bekam 
nun eine Antwort in Form einer Kabinettsresolution. 

Zäsur mit der Französischen Revolution
Mit der Französischen Revolution steht das Petitionsrecht 
erstmals in der Verfassung eines Staates. Die Bürger kön-
nen jetzt Bitten einreichen, ohne um Gehör „betteln“ zu 
müssen. Im 19. Jahrhundert wurden Petitionen vermehrt 
als Mittel der politischen Auseinandersetzung genutzt. 
Mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 war die Peti-
tion schließlich rechtlich auch in Deutschland verankert. 

Petitionen in der Diktatur unerwünscht
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 
1933 verlor mit der Verfassung auch das Petitionsrecht an 
Bedeutung. Gab es kritische Anfragen, so wurden die betref-
fenden Personen häufig sogar in „Schutzhaft“ genommen. 
Auch während der SED-Diktatur in der DDR war das Pe-
titionsrecht quasi abgeschafft. Die Bürger konnten zwar 
Eingaben machen, ihre Bearbeitung erfolgte aber ohne 
nachvollziehbare Rechtsgrundlage.

Petitionsrecht als Grundrecht
In der Bundesrepublik Deutschland zählt das Petitionsrecht 
zu den unveränderlichen Grundrechten. Seit 1975 ist der 
Petitionsausschuss laut Grundgesetz sogar ausdrücklich 
verlangt. Heute garantiert Artikel 35 der Sächsischen Ver-
fassung jeder Person das Recht, sich an die Behörden des 
Freistaates, die Kommunen und den Landtag zu wenden.
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Titelbild: „Die unartigen Kinder“ von 1849, Karikatur aus 
der Zeit der Märzrevolution 1848/49. Dargestellt wird die 
Unterdrückung der Grundrechte Pressefreiheit, Petitions-
recht, Versammlungsrecht, Redefreiheit und Clubrecht im 
vorrevolutionären Preußen. (Quelle Titelbild: akg-images)



Erfolgreiche Massenpetition: Kathrin König (Bürgerinitiative Cavertitz 
gegen Gesteinsabbau) und Tino Günther bei der Übergabe

Tino Günther

Nico Tippelt

Anja Jonas

So arbeitet der Petitionsausschuss
Der Landtag wählt die Mitglieder des Ausschusses aus seiner 
Mitte. Der Petitionsausschuss für die derzeitige 5. Legisla-
turperiode des Sächsischen Landtages ist seit dem 5. Novem-
ber 2009 im Amt. Den Vorsitz des Ausschusses übernahm 
der FDP-Abgeordnete Tino Günther aus Seiffen. 

Die insgesamt 28 Mitglieder des Petitionsausschusses kom-
men aus allen im Landtag vertretenen Fraktionen, dabei 
entspricht die Zusammensetzung der jeweiligen Stärke der 
Fraktionen. Die FDP-Fraktion ist neben dem Ausschussvorsit-
zenden Tino Günther auch mit den Abgeordneten Anja Jonas 
und Nico Tippelt im Petitionsausschuss vertreten. 

Der Petitionsausschuss tritt in etwa in gleichem Turnus zu-
sammen wie der Sächsische Landtag. Einmal im Monat legt 
der Petitionsausschuss dem Landtag einen Bericht über seine 
Beschlussempfehlungen vor. Das geschieht schriftlich, kann 
aber vom Ausschussvorsitzenden mündlich vor dem Landtag 
ergänzt werden. Wenn eine Fraktion oder fünf Prozent der 
Abgeordneten es beantragen, kann der Landtag eine Aus-
sprache zu den Beschlussempfehlungen führen. 

Über seine Tätigkeit berichtet der Petitionsausschuss einmal 
im Jahr vor dem Landtag. Dabei erläutert der Vorsitzende, 
welche Ausschüsse sich wann mit welchen Petitionen be-
fasst haben, gibt einen Überblick über die behandelten The-
menbereiche und stellt dar, inwieweit die Bürgeranliegen 
bearbeitet wurden.

Was ist eine Petition?
Eine Petition ist ein Schreiben, in dem Bitten und Be-
schwerden in eigener Sache, für andere oder im allge-
meinen Interesse an das Parlament gerichtet werden.

Wer kann eine Petition einreichen?
Jeder kann eine Petition einreichen, unabhängig von Wohn-
sitz und persönlichen Verhältnissen. Selbst die deutsche 
Staatsangehörigkeit ist nicht nötig, und auch die Volljährig-
keit spielt keine Rolle. 

Auch juristische Personen – zum Beispiel Vereine oder Bür-
gerinitiativen – haben das Recht, einen Petitionsantrag zu 
stellen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, 
da selbst Teil des Staates, nicht petitionsberechtigt. 

Wie reiche ich eine Petition ein?
Die Petition kann formlos eingereicht werden. Allerdings 
ist vorgeschrieben, dass das Begehren schriftlich „in ange-
messener, lesbarer Form“ erfolgt. Vorgeschieben ist eine 
Unterschrift, und der oder die Absender müssen eine Ad-
resse angeben. Anonyme Petitionen können nicht bearbei-
tet werden. In Sachsen gibt es seit 2008 die Möglichkeit, 
eine Petition per Internet einzureichen.
www.landtag.sachsen.de/de/petition/online-petition

Das sächsische Petitionsausschussgesetz garantiert, dass nie-
mand, der eine Petition eingereicht hat, benachteiligt wird.

Was passiert mit meiner Petition?
Der Petitionsausschuss ist dazu verpflichtet, alles zu tun, 
um den Sachverhalt der Petition aufzuklären. Er kann 
dazu Vertreter der Staatsregierung hören oder schriftli-
che Stellungnahmen der Regierung einholen. Wenn es 
notwendig erscheint, kann der Petitionsausschuss den 
Dingen auch vor Ort auf den Grund gehen. Die Mitglie-
der verfügen über ein Höchstmaß an Zutrittsrechten, 
beispielsweise zu öffentlichen und staatlichen Einrich-
tungen. Zudem verfügt der Petitionsausschuss über um-
fangreiches Akteneinsichtsrecht.

Sehr geehrte  
Damen und Herren, 

in Artikel 35 der Verfassung des 
Freistaates Sachsen heißt es: 
„Jede Person hat das Recht, sich 
einzeln oder in Gemeinschaft 
mit anderen schriftlich mit Bit-
ten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden.“

Damit haben die Väter der Sächsischen Verfassung den 
direkten Weg für die Bürger zum Parlament geschaffen. 
Verantwortlich für die Entgegennahme und die Bearbei-
tung von Bitten oder Beschwerden, also von Petitionen, 
ist der vom Landtag zu wählende Petitionsausschuss. Es 
ist für mich eine große Ehre und 
Verpflichtung, diesen Ausschuss 
als Vorsitzender leiten zu dür-
fen. Es macht mich besonders 
stolz, dass damit zum ersten 
Mal in der Geschichte des Frei-
staates ein FDP-Politiker von 
den Abgeordneten des Land-
tages zum Vorsitzenden dieses 
Ausschusses gewählt wurde. 

Gemeinsam mit meinen Frak-
tionskollegen Anja Jonas und 
Nico Tippelt als Vertreter der 
FDP-Fraktion im Petitionsaus-
schuss, ist es mir deshalb be-
sonders wichtig, dass Sie als 
Bürger Ihre Rechte und Mög-
lichkeiten kennen und so auch 
wahrnehmen können. Dieses 
Faltblatt soll Ihnen dabei eine 
kleine Hilfestellung und An-
regung sein. 

Tino Günther
Vorsitzender des Petitionsausschusses 
des Sächsischen Landtages


